
n -1111.f t der Beilagen zu den Stcnographischcll Protokollen 

des Nationalrates X VIl. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten Elmecker 
und Genossen 

A N T RAG No . ...... ff!...~/ A 
Präs.: f 7. MAI 1990 

................................ 

betreffend ein Bundesgesetz über die Bundesbetreuung für Asylwerber 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz über die 
Bundesbetreuung für Asylwerber 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art ike 1 I 
(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie in diesem 
Bundesgesetz enthalten sind, sowie die Vollziehung dieser Vorschriften, 
sind auch in den Belangen Bundessache, für die das Bundes-Verfassungsge­
setz in der Fassung 1929 anderes bestimmt. 

(2) Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes können unmittelbar von Bun­
desbehörden versehen werden. 

Artikel II 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Inneres führt die Bundesbetreuung für 
hilfsbedürft i ge Fremde, die einen Asyl antrag eingebracht haben (Asylwer-
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ber); sie besteht jedenfalls in der Unterbringung, Verpflegung und Kranken­
hilfe. 

(2) Oie Unterbringung der Asylwerber erfolgt in privaten Unterkünf­
ten auf Rechnung des Bundes, erforderlichenfalls in Flüchtlingslagern des 
Bundes und ausnahmsweise in Notunterkünften wie beispielsweise Kasernen 
des Bundesheeres. 

(3) Asylwerber werden in die Bundesbetreuung aufgenommen, wenn ihr 
Asylantrag eine Behauptung gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
7. März 1968, BGB1. Nr. 126, über die Aufenthaltsberechtigung von Flücht­
lingen im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
8GB1. Nr. 55/1955, in der jeweils geltenden Fassung, enthält und wenn sie 
hilfsbedürftig sind. Auf die Aufnahme besteht kein Rechtsanspruch. 

(4) Hilfsbedürftig ist, wer den Lebensbedarf für sich und die mit 
ihm in Familiengemeinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen 
kann. 

(5) Oie Bundesbetreuung endet mit dem Wegfall der Hilfsbedürftig­
keit, spätestens aber mit dem rechtskräftigen Abschluß des Feststellungs­
verfahrens. In Fällen besonderer Hilfsbedürftigkeit kann die Bundesbetreu­
ung zur Unterstützung der Eigeninitiative des Betroffenen auch nach rechts­
kräftigem Abschluß des Feststellungsverfahrens im unbedingt erforderlichen 
Ausmaß, höchstens jedoch für eine Dauer von vier Wochen, aufrecht erhalten 
werden. 

(6) Die Vorgangsweise bei der Aufnahme, die Ausstellung von Beschei­
nigungen, das Höchstmaß des für eine private Unterkunft oder für Verkösti­
gung durch Private zur Verfügung stehenden Entgeltes, die Mindestanforde­
rungen für die Beschaffenheit solcher Unterkünfte und die näheren Regelun­
gen über weitere der Sozialhilfe entsprechende Leistungen für Asylwerber 
sind unter Bedachtnahme auf die Grundsätze menschenwürdiger Behandlung, 
auf die besondere Situation von Flüchtlingen sowie auf spezifische Verhält­
nisse im Beherbergungsgewerbe durch Verordnung des Bundesministers für In­
neres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zu regeln. 
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§ 2. (1) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, vor Beginn jedes 
Kalenderhalbjahres auf der Grundlage der um die Zahl der Gastarbeiter und 
die geschätzte Zahl ihrer Angehörigen verminderten Bevölkerungszahlen der 
Länder Quoten für die länderweise Unterbringung von Asylwerbern in der Bun­
desbetreuung festzulegen und den Ländern mitzuteilen. 

(2) Die Zahl der Gastarbeiter ist die Summe der in einem Land nach 
dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGB1. Nr. 218/1975, erteilten Beschäfti­
gungsbewilligungen und ausgestellten Befreiungsscheine. 

(3) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, Asylwerber nach 
diesen Quoten zur Unterbringung in den Ländern zuzuweisen. 

(4) Die Länder haben für die Bereitstellung von Unterkünften für 
Asylwerber, die nicht in bereits der Bundesbetreuung zum Zeitpunkt der Zu­
weisung zur Verfügung stehenden Quartieren untergebracht werden können, 
bis zum Ausmaß der für das jeweiligen Land maßgeblichen Quote Vorsorge zu 
treffen. Die Kosten für diese Unterbringung trägt bis zu dem in der Verord­
nung gemäß § 1 Abs. 6 festgelegten Betrag der Bund. 

§ 3. (1) Der Bundesminister für Inneres wird in Asylfragen vom Asylbeirat 
beraten. 

(2) Der Asylbeirat gibt über Antrag des Bundesministers für Inneres 
oder eines seiner Mitglieder Empfehlungen zu bestimmten Asylfragen, insbe­
sondere zu den gemäß § 2 Abs. 1 festzulegenden Quoten, ab. Der Asylbeirat 
beschließt seine Empfehlungen einstimmig. 

(3) Der Asylbeirat besteht aus zwölf Mitgliedern, die ihre Funktion 
~hrenamtlich ausüben. Die Mitglieder des Asylbeirates werden vom 
Bundesminister für Inneres für eine Funktionsdauer von fünf Jahren be­
stellt, und zwar je eines über Vorschlag des Bundesministers für Auswärti­
ge Angelegenheiten, des Bundesministers für Arbeit und Soziales, des Bun­
desministers für Finanzen, des Österreichischen Gemeindebundes, des Öster­
reichischen Städtebundes, der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes; zwei weitere Mitglieder werden 
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über gemeinsamen Vorschlag der Länder bestellt. Die übrigen drei Mitglie­
der sind der Vorsitzende sowie zwei Vertreter karitativer, in der Flücht­
lingsbetreuung tätiger Organisationen. Für jedes Mitglied ist in entspre­
chender Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(4) Der Bundesminister für Inneres stellt dem Asylbeirat die zur Be­
wältigung der administrativen Tätigkeit notwendigen Personal- und Sacher­
fordernisse zur Verfügung. 

(5) Die erstmalige Einberufung des Asylbeirates obliegt dem 
Bundesminister für Inneres. Der Asylbeirat gibt sich seine Geschäftsord­
nung selbst, in der auch die Befugnisse des Vorsitzenden und eine Vertre­
tungsregelung bei Verhinderung eines Mitgliedes vorzusehen sind. 

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Inneres, hinsichtlich des § 1 Abs. 6 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, betraut. 

In formeller Hinsicht wird ersucht diesen Antrag unter Verzicht auf die 
erste Lesung dem Innenausschuß zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zu­
zuweisen. 
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VOR B L A T T 

Problem: 

Die Betreuung hilfsbedürftiger Asylwerber durch den Bund entbehrt einer 
ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. Außerdem besteht keine gesetzliche 
Handhabe dafür, die Solidarität der Länder bei der Aufnahme von Asylwer­
bern gleichmäßig in Anspruch zu nehmen. Schließlich bedarf auch der Asyl­
beirat einer rechtlichen Fundierung. 

Ziel: 

Schaffung eines Bundesgesetzes über die Bundesbetreuung für Asylwerber, 
das die vom Bund in diesem Bereich erbrachten Leistungen auf eine explizi­
te rechtliche Grundlage stellt und darüberhinaus dem Bundesminister für 
Inneres die Möglichkeit schafft, unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Gastarbeiteranteile an der Wohnbevölkerung für die Bundesländer Quoten 
festzulegen, nach denen diese für eine Unterbringung von Asylwerbern zu 
sorgen haben. Für Asylfragen soll ein beratendes Gremium, der Asylbeirat, 
geschaffen werden. 

Inhalt: 

Der Entwurf enthält zunächst die Kompetenz für die Erlassung und Vollzie­
hung dieses Gesetzes, einschließlich der Befugnis der Vollziehung in unmit­
telbarer Bundesverwaltung, sodann die Regelung der Bundesbetreuung nach 
Umfang und Dauer der Leistungen, weiters die Ermächtigung für den 
Bundesminister für Inneres, Quoten bezüglich der Verteilnng der Asylwerber 
auf die Länder festzulegen und durchzusetzen, sowie schließlich die für 
die Schaffung des Asylbeirates erforderlichen Bestimmungen. 

Alternativen: 

Beibehaltung des gegenwärtigen Zustandes. 

407/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 5 von 9

www.parlament.gv.at



- 6 -

Kosten: 

Im wesentlichen wird der bestehende Zustand festgeschrieben. Mehrkosten in 
derzeit nicht quantifizierbarem, aber verhältnismäßig geringem Ausmaß kön­
nen nur durch zusätzlichen administrativen Aufwand entstehen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

I. Allgemeines 

An und für sich obliegt die Unterstützung von Menschen, die für die Füh­
rung eines menschenwürdigen Lebens der Hilfe der Gemeinschaft bedürfen, 
der Sozialhilfe und somit der Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz der 
Bundesländer. Allerdings trägt der Bund zumindest seit Ratifikation der 
Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGB1. Nr.55/1955, im 
Rahmen der Verfahren über die Anerkennung der Flüchtlinge auch Maßnahmen 
zu deren Betreuung. Dies hat zuletzt zu jährlichen Aufwendungen im Betrage 
von etwa einer Milliarde Schilling geführt. Nunmehr soll der Flüchtlingsbe­
treuung des Bundes - der "Bundesbetreuung" - eine ausdrückliche gesetzli­
che Regelung gegeben werden. 

Mit steigenden Flüchtlings~ahlen, die sich angesichts der Öffnung der Gren­
zen im Osten Europa~'und der Dynamisierung des internationalen Reisever­
kehrs nahezu zwangsläufig ergeben, stellt sich zunehmend das Problem einer 
gleichmäßigen Verteilung der Asylwerber über das Bundesgebiet. Oie Praxis 
hat aus infrastrukturellen und geographischen Gründen zu einer Ballung im 
Osten Österreichs geführt, die angesichts des Anstieges der Flüchtlingszah­
len nicht mehr länger hingenommen werden kann. Dementsprechend muß dem 
Bundesminister für Inneres die Möglichkeit - wie sie in der Bundesrepublik 
Deutschland und in der Schweiz bereits lange besteht - gegeben werden, Quo­
ten für die Verteilung der Asylwerber auf die einzelnen Bundesländer fest­
zulegen und diese dazu zu verpflichten, für eine Auf teilung zu sorgen. 

Schließlich scheint es auch angezeigt, dem Bundesminister für Inneres ein 
beratendes Gremium - den Asylbeirat - zur Verfügung zu stellen, in das ei­
nerseits die Gesichtspunkte eingebracht werden können, die von den übri­
gen, der Sache nach mit Flüchtlingsfragen beschäftigten Ressorts zu vertre­
ten sind, und in dem sich andererseits sowohl regionale als auch sozial­
partnerschaftliche Interessen Gehör verschaffen können. 
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Die Zuständigkeit für die Erlassung dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus 
Art. 10 Abs. 1 Z 1 (Bundesverfassung) und Z 7 B-VG (Fremdenpolizei) sowie 
aus Art. lAbs. 1 des vorliegenden Bundesgesetzes. 

11. Besonderer Teil: 

Zu Art. I: 

Diese Bestimmung begründet in Abs. 1 die Kompetenz des Bundes in Gesetzge­
bung und Vollziehung zu den durch dieses Bundesgesetz getroffenen Regelun­
gen. Die Notwendigkeit der Aufnahme einer eigenen Kompetenzbestimmung in 
das Gesetz ergibt sich daraus, daß die darin getroffenen Regelungen nicht 
eindeutig einem der Kompetenztatbestände des Art. 10 Abs. 1 B-VG, insbeson­
dere auch nicht jenem des Art. 10 Abs. 1 Z 7 (Fremdenpolizei), subsumiert 
werden können. Dem Bund soll daher die Kompetenz zur Gesetzgebung und Voll­
ziehung in all jenen Bereichen übertragen werden, in denen er nicht ohne­
dies schon wegen Art. 10 Abs. 1 B-VG zuständig ist. 

In Abs. 2 wird die Befugnis eingeräumt, die Angelegenheiten dieses Bundes­
gesetzes in unmittelbarer Bundesverwaltung zu versehen. Zwar kann nach dem 
Gesetz nur der Bundesminister für Inneres Behördenfunktion ausüben, doch 
schien es im Hinblick auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 
1. Juli 1987, G 78/87 (WeinG), geboten, darauf auch im Rahmen einer Verfas­
sungsbestimmung Bedacht zu nehmen. 

Art. II: 

Zu § 1: 

Diese Bestimmung definiert die Bundesbetreuung und legt darüberhinaus Art 
und Umfang der vom Bund hiebei zu erbringenden Leistungen fest. Sie kann 
frühestens mit Einbringung eines beachtlichen - also den Kriterien des § 2 
Abs. 1 des "Asyl gesetzes" entsprechenden - Asylantrages einsetzen und bis 
zum rechtskräftigen Abschluß des Feststellungsverfahrens dauern. Sie darf 
nur gewährt werden, wenn der Fremde hilfsbedürftig, also nicht in der Lage 
ist, für seinen Lebensunterhalt und jenen seiner Angehörigen zu sorgen. 
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Oie Unterbringung der Asylwerber im Rahmen der Bundesbetreuung hat vor al­
lem in privaten Unterkünften, nur wenn dies im konkreten Falle oder in der 
konkreten Situation erforderlich ist, in Flüchtlingslagern zu erfolgen; in 
Ausnahmefä llen, wie etwa bei "F 1 ücht 1 ingswe llen", ist eine Unterbringung 
auch in Notunterkünften (z. B. Bundesheerkasernen) zulässig. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung sichert die gleichmäßige Verteilung der Asylwerber über 
das Bundesgebiet. Der Bundesminister für Inneres hat zweimal im Jahr die 
hiefür maßgebliche Quote festzulegen, die sich aus dem Verhältnis der um 
die Zahl der Gastarbeiter und der geschätzten Zahl ihrer Angehörigen ver­
minderten Einwohnerzahlen der Bundesländer ergibt. Diese Zahlen sollen -
ausgehend von den unselbständig tätigen Ausländern - eine pauschale Berück­
sichtigung der Gastarbeiterfamilien ermöglichen. Soweit Asylwerber nicht 
in Quartieren untergebracht werden können, die der Bundesbetreuung schon 
bis dahin zur Verfügung stehen, sind die Länder im Ausmaß der jeweils maß­
geblichen Quote verpflichtet, auf Kosten des Bundes für die Bereitstellung 
von Unterkünften zu sorgen. Den Ländern obliegt es somit, dem 
Bundesminister für Inneres Vertragspartner für Privatunterkünfte namhaft 
zu machen. Sollte ein Bundesland hiezu im Einzelfall nicht in der Lage 
sein, so wird sich für den Bundesminister für Inneres die Frage stellen, 
ob in dem Ausmaß, in dem dies der Landesquote entspricht, nicht die Notwen­
digkeit für die Unterbringung in Notunterkünften (§ 1 Abs. 2) gegeben ist. 

Zu § 3: 

Der Asylbeirat steht dem Bundesminister für Inneres als Beratungsgremium 
für "Asylfragen" zur Verfügung. Er kann sich somit mit all jenen Themen 
befassen, die mit Flüchtlingsfragen im Zusammenhang stehen oder sie berüh­
ren. Ihm gehören Vertreter aller maßgeblichen Interessensträger an. 

Der Grundsatz der Einstimmigkeit bei der Beschlußfassung wurde zur Siche­
rung der Akzeptanz der Empfehlungen bei allen Betroffenen vorgesehen. Eine 
Bindung des Bundesministers für Inneres an diese Empfehlung ist wegen der 
verfassungsrechtlichen Statuierung der Führungs- und Leistungsbefugnis ei­
nes obersten Verwaltungsorganes (§ 20 Abs. 1 B-VG) nicht möglich. 
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